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fentlichung des Jahrbuchs der Völkerrechtskommission geleistet haben, und ermutigt zu weiteren Beiträgen
zu dem Fonds;

29. begrüßt es, dass die Abteilung Kodifizierung fortlaufende Anstrengungen unternimmt, die Web-
site über die Arbeit der Völkerrechtskommission55 zu pflegen und zu verbessern;

30. gibt der Hoffnung Ausdruck, dass das Völkerrechtsseminar auch weiterhin in Verbindung mit den
Tagungen der Völkerrechtskommission abgehalten wird und dass einer immer größeren Zahl von Teilneh-
mern, die die wichtigsten Rechtssysteme der Welt repräsentieren, insbesondere auch aus Entwicklungslän-
dern, Gelegenheit geboten wird, an diesem Seminar teilzunehmen, ebenso wie den Delegierten des Sechsten
Ausschusses, und appelliert an die Staaten, auch künftig dringend benötigte freiwillige Beiträge zu dem
Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das Völkerrechtsseminar zu leisten;

31. ersucht den Generalsekretär, dem Völkerrechtsseminar ausreichende Dienste, nach Bedarf auch
Dolmetschdienste, zur Verfügung zu stellen, und legt ihm nahe, weiter zu prüfen, wie Aufbau und Inhalt des
Seminars verbessert werden können;

32. unterstreicht die Wichtigkeit der Protokolle und der nach Themen geordneten Zusammenfassung
der Aussprache im Sechsten Ausschuss für die Beratungen der Völkerrechtskommission und ersucht in die-
ser Hinsicht den Generalsekretär, der Kommission das Protokoll der auf der siebenundsechzigsten Tagung
der Generalversammlung abgehaltenen Aussprache über den Bericht der Kommission mit etwaigen schrift-
lichen Erklärungen, die die Delegationen im Zusammenhang mit ihren mündlichen Erklärungen verteilen,
zur Kenntnisnahme zuzuleiten und entsprechend der hergebrachten Praxis eine nach Themen geordnete Zu-
sammenfassung der Aussprache erstellen und verteilen zu lassen;

33. ersucht das Sekretariat, den Staaten möglichst bald nach Abschluss der Tagung der Völkerrechts-
kommission Kapitel II ihres Berichts mit einer Zusammenfassung der Arbeit dieser Tagung, Kapitel III mit
den spezifischen Fragen, bei denen die Auffassungen der Regierungen für die Kommission von besonderem
Interesse wären, und die entweder in erster oder in zweiter Lesung von der Kommission verabschiedeten Ent-
würfe von Artikeln zuzuleiten;

34. ersucht das Sekretariat außerdem, den vollständigen Bericht der Völkerrechtskommission mög-
lichst bald nach Ende der Kommissionstagung verfügbar zu machen, damit ihn die Mitgliedstaaten mit aus-
reichendem Vorlauf, spätestens jedoch vor Ablauf der für Berichte in der Generalversammlung vorgeschrie-
benen Frist, behandeln können;

35. legt der Völkerrechtskommission nahe, weiter zu prüfen, wie spezifische Fragen, bei denen die
Auffassungen der Regierungen für die Kommission von besonderem Interesse wären, formuliert werden
könnten, um den Regierungen beim besseren Verständnis der Fragen, die eine Antwort erfordern, behilflich
zu sein;

36. empfiehlt
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67/93. Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer 
bewaffneter Konflikte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre zweijährlichen Resolutionen zum Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Ab-
kommen von 1949 über den Schutz der Opfer bewaffnete
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2. fordert alle Vertragsstaaten der Genfer Abkommen, die den Zusatzprotokollen59 noch nicht beige-
treten sind, auf, zu erwägen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu tun;

3. fordert alle Staaten, die bereits Vertragsparteien des Protokolls I60 sind, beziehungsweise alle
Nichtvertragsstaaten, sobald sie Vertragsparteien des Protokolls I werden, auf, die in Artikel 90 dieses Pro-
tokolls vorgesehene Erklärung abzugeben und zu erwägen, gegebenenfalls im Einklang mit Artikel 90 des
Protokolls I die Dienste der Internationalen Humanitären Ermittlungskommission in Anspruch zu nehmen;

4. fordert alle Staaten, die der Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
und den beiden dazugehörigen Protokollen64 sowie anderen einschlägigen Verträgen des humanitären Völ-
kerrechts, die sich auf den Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte beziehen, noch nicht beigetreten sind, auf,
dies zu erwägen;

5. fordert die Staaten auf, zu erwägen, Vertragspartei des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen
über die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten



VII. Resolutionen aufgrund der Berichte des Sechsten Ausschusses 

941

gliedstaaten an die Verfügbarkeit des Handbuchs zur innerstaatlichen Umsetzung des humanitären Völker-
rechts;

12. begrüßt außerdem die wachsende Zahl nationaler Kommissionen oder Ausschüsse zur Umsetzung
des humanitären Völkerrechts und ihre Tätigkeiten zur Förderung der Übernahme der Verträge des humani-
tären Völkerrechts in innerstaatliches Recht und zur Verbreitung der Regeln des humanitären Völkerrechts;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung aus-
gehend von den seitens der Mitgliedstaaten und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz eingegange-
nen Informationen einen Bericht über den Stand der Zusatzprotokolle über den Schutz der Opfer bewaffneter
Konflikte sowie über die Maßnahmen vorzulegen, die zur Stärkung des bestehenden humanitären Völker-
rechts ergriffen wurden, unter anderem im Hinblick auf seine Verbreitung und seine vollinhaltliche Umset-
zung auf nationaler Ebene;

14. ermutigt die Mitgliedstaaten und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, bei der Übermitt-
lung von Informationen an den Generalsekretär den Schwerpunkt auf neue Entwicklungen und Aktivitäten
während des Berichtszeitraums zu legen;

15. ermutigt die Mitgliedstaaten, zu erkunden, wie die Vorlage von Informationen für künftige Be-
richte des Generalsekretärs erleichtert werden kann, und in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob die Ver-
wendung eines Fragebogens zweckmäßig wäre, den die Mitgliedstaaten mit Unterstützung des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz und gegebenenfalls in Absprache mit dem Sekretariat entwerfen und der der
Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung vorgelegt wird;

16. beschließt, den Punkt „Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen von 1949 über den
Schutz der Opfer bewaffneter Konflikte“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 67/94

Verabschiedet auf der 56. Plenarsitzung am 14. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/469, Ziff. 7)66.

67/94. Prüfung wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter

Die Generalversammlung,

nach Behandlung




